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OBEROSTERREICH




PRÄSIDIUM





4021 Linz

Klosterstraße 7


E-Government; Styleguide zur Gestaltung von E-Government-Formularen; Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren!

Zu dem von Salzburg übermittelten Vorschlag nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir begrüßen die Standardisierungsbemühungen für E-Government-Dienstleistun​gen von Bund, Ländern und Gemeinden auch für den Bereich der Formulare, solange ein Spielraum für das individuelle Corporate Design der jeweiligen Verwaltungsorganisation und für regionale Besonderheiten gewahrt bleibt.

Anregungen im Einzelnen:

1. Ziel und Rahmenbedingungen:
Mit den in diesem Kapitel genannten Zielen und Rahmenbedingungen sind wir im Wesentlichen einverstanden. Allerdings sollte es primäres Ziel sein, E-Govern​ment-Angebote in Form von interaktiven Benutzermasken zur Verfügung zu stellen, Formulare sollten erst sekundär - und zwar dort, wo eine interaktive Einbindung nicht sinnvoll ist - verwendet werden.

Einen bis ins Detail festgelegten einheitlichen E-Government-Schriftzug für alle E-Govern​ment-Angebote der österreichischen Verwaltung halten wir nicht unbedingt für erforderlich. 

2. Grundlegender Aufbau:
Wir regen an, noch einmal zu prüfen, ob eine Vermischung von Informationstexten ("Einleitungstext", "Anmerkungen", "Schlusstext") mit den eigentlichen Formular-Inhalten, die vom Bürger auszufüllen sind, sinnvoll ist. Möglicherweise ist eine Trennung von Formularinhalt und Erläuterungstexten sinnvoller, um eine Überfrachtung zu vermeiden.

Der unter Punkt 2.7 vorgeschlagene Quittierungstext für das Senden ("Vorerst wurden keine Fehler gefunden...") könnte positiver formuliert sein.

3. Gliederung des Inhaltes:
Den Vorschlag für die Gestaltung des Beilagenvermerkes (Bezeichnung der Beilage, Vorlage im Original etc.) begrüßen wir ausdrücklich.

Die in Oberösterreich verwendeten Formulare erfüllen die genannten Anforderungen weitgehend.

Bezüglich der von der Arbeitsgruppe angekündigten Ausarbeitung von Rahmenbedingungen für den Ablauf von elektronischen Antragsverfahren wird es unseres Erachtens notwendig sein, diese mit den Überlegungen des Bundes (IKT-Board) abzustimmen. Wesentlich wird es weiters sein, einen praktikablen (insbesondere einen nicht zu hohen) Detaillierungsgrad für diese Empfehlungen zu finden.

Mit besten Grüßen!

Für den Landesamtsdirektor:

Mag. Helmut Ilk
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